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ENDT]RTEIL:

L Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 603,93.-€ nebst Zinsen hieraus in Höhe

von 5 prozintpunkten über dem Basiszinssatz seit 7.2.09 zu zahlen. Im Übrigen wird

die Klage abgewiesen'

il, Die Beklagte trägt die Kosterr des Rechtssteits.

11I . Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollsteckung durch

Sicherheitsleistung irr Höhe von 110% des vollstreckbaren Beffages abwendeit, wern

rricht der Kläger vor der Vollsüeckurtg Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu

vollstreckenden Betrages lsistet.

\- TatbestaFd:

Der Kläger verlangt Anwaltsgebühren von der Beklagten aus abgetretenorn Reoht.

Der mcht vorsteue,rabzugsberechtigte Geschädigle Ctt|lllthatto am 4.8.08 im
Straßenverkehr cinen Schaden, weil in Heretsried das vorausfahrends bei der Beklagten
pt)ichtversicherten Fahrzeugs Steine auf sein Fahrzeug verlor.

Mit Vollmacht ohne Datum ( Bl. 4) beaufuagte der Geschädigte das Autohaus LÜmit
der Abwicklung des vom des Haftpflichtschadens. Weitsr heißt es, dass das Autohaus
berechtigt ist. im Namen des Geschädigten einen Rechtsarrwalt mit der Unfallabwicklung zu

,beauftragen.

Mit Schreiben vom 25.8.0E ( Bl. 35) schickte das Autohaus L-em Kläger die
Reparaturrechmrng und eine im Schreiben nicht näher bezeichnete Vollmacht.

t Mit Scfueiben vom 1.9,08 ( B l, 81.22) machte der Kläger unter Versichorurrg der
ordnungsgemäßen Bevollmächtigung ohne weitere Schadensschilderung gegenüber der
Beklagten drln Gesamtschadsn irr Höhs von 6.750,03,-€ (Bruttoreparaturkosten, Kostetr des
Gutachtens, Auslagenpauschale, Wertninderung und Nutnrngsausfall) geltend. Die Beklagte
forderte mit SchreibEn vom 5,9.03 (Bl. 5) eine Vollmacht des Geschädigten zurn Empfang der
Schadensersatzzahlung an, worauf hin der Kläger mit Schreib€.r. vom 8.9.08 ( BI. 6) mit seiner
Gebührenreohrrung lediglich die Vollmacht des Geschädigton.n das Autohaus vorlegte.
Die Anwaltsrechnung vom 8.9.08 an die Beklagte wies bei etnem Gegenstandswert von
6.750,03.-€ eine 1,3 Geschäftsgebühr aus, 20.-€ Auslagenpauschale zzg7. MwSt.

Die Beklagte lehnte mit Schreiben vom 25.9.08 ( B 2, 81.24) die Zahlung der Anwaltskosten
ab, weil es sich bei der vorgeleglen Vollmacht nicht um die Vollmacht des aktiv legitimierten
GeschädiEen handele und zeigte die Zalrlurrg der Reparaturkosten direkt an das Autohaus
aut'grund der Vollmacht des Geschädigten an das Autohaus an.

Mit ErklElrung vom 12.12.08 ( Bl. 36) kat der Geschädigte die Ansprüche gegen die Beklagte
bzgl. der Rechtsanwaltsgebühren ab.

{
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Der Kläger behauptet, das Autohaus habe aufgrund der Voltmacht des Geschädigten vom

4.8.0g *it Scttt.iUen vom 25.8.0E den Kläger in Untervollmacht zur Regulierung der

Unfall schäderr beauffragt.

Der Kläger beanftagt:

Die Beklagle wird varrteilt, an den Kläger 603,93-€ zzgl. Zrnsethieraus in Höhe von I

Prozentpunliten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 03.1I '2008 zu zahlen'

Die Bcklagte beantragt Klageabweisung.

Die Beklagte besfreitet, dass der Geschädigte den Kläger wirksam beaufoagt hat und dass der

Kläger durih das Autohaus I* mit der Schadensregulienrng beaufoagl-wurde. Die
Beklagte rneint, bei einer Beiufuagung durch das Autohaus läge ein Verstoß gegen $ 5 RDG
vor. Außerdem bestritt die Beklagte zunächst, dass der Geschädigte die Forderung an den
Kläger abgetreten hat. Weiterhin bestreitet sie, dass die Kosten dern Geschädigten überhaupt
in Rechnung gestellt wurden oder werden sollten, weil nr:r beabsichtigt gewesen sei, die
Rechnung rrur im Erfolgsfall zu stellen.
Der Anfall von einer 1,3 Geschäftsgebäür wird bestritten, weil der Kläger nur die
Bezifferung des Schadens aus dsm zuvor vom Autohaus llTbeaufoagten
Sachverstärrdigengutachten ohne Information über den Scha{arshergang übernommen habe.
Der Zinsanspruch sowie der Zinssatz wgrden ebenfalls bestritten.

Das Gericht hat Beweis erhoben druch uneidliche Vernehmung der Zeugen CtllllFft
undI\ffizurBeaufoagungdesKlägersbzwzurAbwicklungdesUnfallsohadens.

Wegar des Ergebnisses wird auf das Protokoll vetwiesen-

I

't

EntscheidungssränSe:

L Die zulässige Klage ist in der Hauptsache begründot, irr Zinsanspruch nur zum Teil, $$ 3 Nr.l
v pflvc, 7, l7 stvc,z4g ,3gg , 286, zBB BCB.

Dern Kläger steht der abgebetene Anspruch des Geschfiigten zu, Der Geschädigte tlF
hat das Autohaus lFnd dieses den Kläger im Namen des Geschädigtat wirksam
bevollmEichtigt mit der Abwickhurg des gesamten Unfallschadens des Geschädigten (1).
Die vom Anwalt gestellte Rechnung war nach $ 14 RVG nicht zu beanstanden und ist aus
dem regulierten Sohaden richtigberechnst. Der Zeuge tlFhat einen ersatzfidhigen
Schaden in Höhe der gostellten Rechnung (2).

r)

Der Geschädigte hatte wegen des Vorfalls das Recht, einen Anwalt zur Rechtsverfolgung
einzuschalte,n und erhält diese Kosten nach $ 249 BGB, nachdem es sich nicht um einen ganz
einfach gelagerten Fall handelte,

Der Zeuge IlFfhat bestätigt, dass er vor Unterschrift unter die Vollmacht an das Autohaus
mit dem Zeugen Lldesprochen habe, dass er eine Beaufoagung eines Rechtsanwalts
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wänsche, woil ef mit Problemsn mit der Versichsrung wegen des Steinschlag$chadens

gerechnet habe und dass er eine Beaufuagung des Klägvrs wänschte, weil dieser ssiner

Familie bekannt gewffen sei. Beeüglich der Rechnung des Klägers sei er davon ausgegangen'

dass diese von der grgn*rir"tr* Uahpnicn*ersicherung gebagen werden müsse, dass er aber

andernfalls dic Kosten trage.

Bei dieser Sachlage sieht das Gsricht eine Bevollmächtigung des Autohauses durch den

Geschädigt* ̂ r-Beuollmächtigung des Klägen zur Regulierung des gesamtan

Unfallschadens als erwiesen an.

Ein Vgrstoß gegen $ 5 RDG ist nicht gegeben. Das RDG will vorunqualifizierten

Rechtsdienrtt*iit otg* schützen, $ I RDG. Der Geschädigte hat entschieden, dass ein

Anwalt eingeschaltÄ werdeir soll und den Anwalt mtindlich benarrnt. Das Autohaus Ill

hat keine rechtliche Prüfung und damit keine Rechtsdienstleistung im Sinn des $ 2 I RDG

vorgenoürmen, sondern diese dsm Kundenwunsch gernäß dan Kläger überlassen-

2)

Der Zeuge rflt4f bestätigt, dass er den l{läger im Namen des Geschädigten mit der
gesamten Unfallabwicklung beauftragt hat.

Dass der Kläger nie beabsichtigt hätte, sein Honorar vom Geschädigtert zu verlartgen, ist reinc
Spekulation. Onrndsätzlioh arbeitet ein Anwalt nur entgeltlich, so auch die gesetzliche

Vermutung, 11 613 I BGB. Die Rechnungsstellung an den Geschädigterr bei vereinbarter
Abtretung der Fordemng an den Kläger wäre reine Förmelsi'

Die Ceschäftsgebühr von 1,3 ist die übliche Gebühr und auch nicht unbillig, wenn man die
vom Kläger geschilderten Tätigkeiten berücksichtigt, $ 14 I S.4 RVC. Die Rechnurtg ist aus
dem Schaden korrekt berochnet.

Zi+pen:

Zirrsen kann der Kläger erst ab 7.2.09 vetlangen, $$ 286 I S.2,410 BGB. Die Beklagte war
rrach g 410 BGB nur gtrgen Aushtindigung einer Abtetungserklärung verpflichtet und kam
vorher nioht irr Vcrzug. Diese Erklärung wurde der Beklagten erst nach Rechtshiingigkeit mit
Schriftsate vom 30.1,09 am 6.2.09 zugestellt.

Da der Geschädigte Verbraucher ist, kann der Kläger aus abgetretensrn Recht nur Zinsen nach

$ 288 I BGB verlangen.
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